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Urteil
Hess. LSG, § 56 Abs. 1 und 2 SGB VI
Kindererziehungszeiten und -berück-
sichtigungszeiten für Rechtsanwältin in
gesetzlicher Rentenversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung ist zur Anerken-
nung von Kindererziehungs- und berücksichtigungszei-
ten verpflichtet, wenn insoweit eine gleichwertige Al-
tersabsicherung durch die berufsständische Versorgung
nicht gegeben ist. Die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht steht dem nicht entgegen.
Urteil des Hess LSG vom 19.6.07 – L 2 R 366/05 ZVW – rk.

Aus dem Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten über die Anerkennung

von Kindererziehungszeiten (KEZ) und Kinderbe-
rücksichtigungszeiten (BZ).

Die Klägerin wurde nach ihrer juristischen Refe-
rendarzeit bei der Beklagten nachversichert und war
anschließend arbeitslos. 1999 wurde sie Mutter eines
Kindes. Seit 1. November 2001 war sie wegen einer
Beschäftigung als Rechtsanwältin Pflichtmitglied im
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Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Hes-
sen. Auf ihren Antrag wurde sie deswegen zu diesem
Zeitpunkt nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch
(SGB) VI mit Bescheid vom 1. Februar 2002 von der
Versicherungspflicht befreit.

Mit Bescheid vom 28. November 2002 erkannte
die Beklagte die Zeit vom 1. Juni 1999 bis 31. Okto-
ber 2001 als Tatbestand der Kindererziehung und
die Zeit vom 9. Mai 1999 bis 31. Oktober 2001 als
solcher der Berücksichtigungszeit an; dazu lag die
entsprechende Zustimmung des Vaters des Kindes
vor. Die Vormerkung der Zeit vom 1. November
2001 bis 31. Mai 2002 als Kindererziehungszeit und
vom 1. November 2001 bis 31. Mai 2002 als Be-
rücksichtigungszeit lehnte die Beklagte wegen der
Befreiung von der Versicherungspflicht ab. Der da-
gegen erhobene Widerspruch der Klägerin blieb
ebenso erfolglos (Bescheid vom 15. August 2003)
wie das anschließende gerichtliche Verfahren (Ge-
richtsbescheid des Sozialgerichts Frankfurt am
Main vom 24. Juni 2004, Senatsurteil vom 14. De-
zember 2004 - L 2 RA 119/04). Der Senat hat die
Beklagte nicht zur Vormerkung von Kindererzie-
hungszeiten als verpflichtet angesehen, seit die Klä-
gerin bei laufender Kindererziehungszeit auf eige-
nen Antrag von der Rentenversicherungspflicht
rechtmäßig befreit worden war.

Auf die Revision der Klägerin wurde das Senats-
urteil aufgehoben und der Rechtsstreit zur erneuten
Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.
Zwar ergebe sich aus dem einfachen Recht, dass die
Beklagte zu der streitigen weiteren Vormerkung nicht
verpflichtet sei. Der Ausschluss von einer Pflichtver-
sicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung
wegen KEZ und BZ sei aber aus Gründen der Sys-
temabgrenzung nur dann gerechtfertigt, wenn ein
prinzipiell systembezogen gleichwertiger Schutz we-
gen Kindererziehung wie in der gesetzlichen Renten-
versicherung gewährt werde. Es genüge nicht eine
gleichwertige Absicherung wegen der Risiken des Al-
ters, der Invalidität und des Todes, vielmehr müsse
eine prinzipielle gleichwertige Anerkennung und An-
rechnung des Vorleistungswertes der Kindererzie-
hung in allen Arten der „befreienden“ Altersvorsorge
gesichert sein. Das Verbot der Vormerkung und An-
rechnung von Tatbeständen an Beitragszeiten bezie-
hungsweise an Berücksichtigungszeiten wegen Kin-
dererziehung in der gesetzlichen Rentenversicherung
sei bei von der Versicherungspflicht Befreiten nach
Art. 6 Abs. 1 und 2, Art. 3 Abs. 1 GG nur dann ge-
rechtfertigt, wenn die Kindererziehungszeiten sys-
tembezogen annähernd gleichwertig in der berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung berücksichtigt
würden. Da der Senat keine Feststellungen dazu ge-
troffen habe, ob im Versorgungswerk der Rechtsan-
wälte im Lande Hessen Kindererziehungszeiten

überhaupt und gegebenenfalls systembezogen annä-
hernd gleichwertig berücksichtigt würden, und wie
dies auf die Klägerin angewandt worden sei, habe
auch noch nicht abschließend geklärt werden kön-
nen, ob in diesem Fall eine verfassungskonforme Ein-
engung des Anwendungsbereichs der Ausnahmevor-
schrift des § 56 Abs. 4 Nr. 2 SGB VI geboten sei. Der
Senat werde die erforderlichen Feststellungen zu
treffen und gegebenenfalls die verfassungskonforme
Auslegung zugrunde zu legen oder aber – bei gleich-
wertiger Berücksichtigung im Versorgungswerk –
den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts zu bestätigen
haben.

Der Senat hat zur weiteren Sachaufklärung die
Akte der Klägerin vom Versorgungswerk der
Rechtsanwälte im Lande Hessen beigezogen, außer-
dem die Satzung dieses Versorgungswerks. Weiter
hat der Senat Auskünfte des Versorgungswerks […]
eingeholt. Darin wird klargestellt, dass die Klägerin
für ihr Kind keine Kinderzusatzzeiten gemäß § 17
Abs. 3 Nr. 4b der Satzung erhält. Allerdings erhalte
die Beklagte über § 177 Abs. 2 Nr. 3 SGB VI für alle
unter dreijährigen Kinder, auch für die Kinder der
Mitglieder des Versorgungswerks, Beitragsleistun-
gen des Bundes. Der Verzicht des Bundes darauf,
Beiträge für Kindererziehungszeiten auch an das
Versorgungswerk zu zahlen, benachteilige die Klä-
gerin und verstoße insoweit gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz. Aufgrund des vollständig eigenfi-
nanzierten kapitalbildenden Finanzierungssystems
könne das Versorgungswerk im Rahmen der
Alterssicherung Leistungen ohne entsprechende
Beiträge nicht bieten.

Schließlich hat der Senat noch den […] Ge-
schäftsführer des berufsständischen Versorgungs-
werks der Rechtsanwälte im Lande Hessen […] als
Sachverständigen gehört. […]

[…]

Aus den Gründen:
Die Berufung der Klägerin ist begründet.
Der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Frank-

furt am Main vom 24. Juni 2004 ist aufzuheben und
die Beklagte unter Änderung des Bescheides vom 28.
November 2002 in Gestalt des Widerspruchsbe-
scheides vom 15. August 2003 zu verpflichten, tatbe-
standsmäßig die Zeit vom 1. November 2001 bis 31.
Mai 2002 als Kindererziehungszeit und die Zeit vom
1. November 2001 bis 31. Oktober 2002 als
Berücksichtigungszeit vorzumerken.

Grundlage für die Entscheidung sind die weite-
ren Ermittlungen des Senats zum Sachverhalt im
Hinblick auf seine Bindung (§ 170 Abs. 5 Sozialge-
richtsgesetz – SGG –) an die Rechtsauffassung des
BSG im zurückverweisenden Urteil vom 18. Okto-
ber 2005 (B 4 RA 6/05 R). Die danach zu treffenden
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weiteren Feststellungen für eine verfassungsrechtli-
che Auslegung und Beurteilung haben ergeben, das
alle Kalendermonate an Zeiten der Kindererziehung
i.S. von § 56 Abs. 1 und 2 SGB VI im berufständi-
schen Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande
Hessen nach den Maßstäben der Leistungserbrin-
gung dieses Systems systembezogen nicht annähernd
gleichwertig wie in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung berücksichtigt werden. Dies ergibt sich zur
Überzeugung des Senats aus den von ihm eingehol-
ten Auskünften des Versorgungswerks vom 2. August
2006 und 10. Oktober 2006 sowie der beigezogenen
Satzung. Diese Einschätzung wird durch Ausführun-
gen des im Termin als Sachverständigen gehörten Dr.
E. bestätigt.

Bereits in seiner ersten schriftlichen Auskunft
vom 2. August 2006 hat das Versorgungswerk ausge-
führt, dass weder die Regelungen des Hessischen
Rechtsanwaltsgesetzes (Hess. RAVG) noch seine Sat-
zung Leistungen als Folge einer von einem Elternteil
geleisteten Kindererziehungszeit gewähren. Zeiten
der Kindererziehung wirkten sich im System des Ver-
sorgungswerks nur dann leistungssteigernd aus,
wenn während dieser Zeiten Beiträge erbracht wer-
den. Widmen sich die Mitglieder des Versorgungs-
werks während der Kindererziehungszeit der Kinder-
erziehung, entfalle in der Regel wegen fehlenden Be-
rufseinkommens ein einkommensgerechter Betrag.
Zur Begründung wurde auf die Finanzierung durch
die Mitglieder verwiesen. Daraus leitet sich für den
Senat ab, dass die Zeiten der Kindererziehung der
Klägerin ab 1. November 2001 grundsätzlich nicht
mit einem Vorleistungswert in diesem System be-
rücksichtigt werden.

Im Falle der Klägerin kommt hinzu, dass selbst §
17 der Satzung des Versorgungswerks, der inhaltlich
die bei der Höhe der Alters- und Berufsunfähigkeits-
rente anzurechnenden Versicherungsjahre betrifft,
in Abs. 4b eine Zusatzzeit von einem Jahr für jede
Geburt eines lebenden Kindes während der Mit-
gliedschaft weiblicher Mitglieder auf Antrag vor-
sieht. Das 1999 geborene Kind der Klägerin konnte
im Hinblick auf den erst zum 1. November 2001 er-
folgten Beitritt der Klägerin zum Versorgungswerk
zu keiner höheren Rentenleistung der Klägerin
durch diese Einrichtung führen; es wurde von dieser
Satzungsbestimmung nicht erfasst. Ob § 17 Abs. 3
Nr. 4 b der Satzung keine Regelung über die Aner-
kennung einer Kindererziehungszeit ist, sondern le-
diglich eine „auf weibliche Mitglieder beschränkte,
in rechtsfehlerfreie Weise auf Gesichtspunkte des
Mutterschutzes zurückgreifende Anrechnung einer
Zusatzzeit von einem Jahr nach der Geburt eines le-
benden Kindes als Ausgleich für die mit der Geburt
des Kindes verbundenen beruflichen und familiären
Belastungen und Nachteile“ (VGH Hessen, Urteil

vom 30. September 2003, 11 UE 1716/00), ist des-
halb auch für den vorliegenden Fall nicht erheblich.
Generell stützt aber die Bewertung und Beschrei-
bung der Satzungsbestimmung als „Würdigung der
besonderen Situation berufstätiger Mütter nach der
Geburt eines Kindes“ die Rechtsauffassung des Se-
nats, dass damit keine Kindererziehung abgegolten
werden soll.

Ob die Satzung des Versorgungswerks im Hin-
blick auf eine nicht ausreichende Berücksichtigung
von Kindererziehungszeiten bei Rentenleistungen
an Mitglieder nicht verfassungskonform ist, hat das
Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom
5. April 2005 (1 BvR774/02) ausdrücklich offen ge-
lassen und hat der Senat nicht festzustellen. Vorlie-
gend geht es um eine verfassungskonforme, den An-
wendungsbereich der Unbeachtlichkeitserstre-
ckung des § 56 Abs. 4 Nr. 2 Regelung 3 SGB VI ein-
schränkende Auslegung zur Beseitigung der als ver-
fassungswidrig erkannten Nichtberücksichtigung
der für alle „Alterssicherungen“ grundlegenden Vor-
leistung der Kindererziehung. In diesem Zusam-
menhang hat das Versorgungswerk auf seine Finan-
zierung durch Mitgliedsbeiträge ohne staatliche Zu-
schüsse hingewiesen und sein Bestreben, eine Un-
terstützung für eine Beitragsfinanzierung der Kin-
der von Mitgliedern der Versorgungswerke durch
den Bund zu erreichen. Die Kindererziehungszeit
für das Kind war in die Pauschale einbezogen, die
der Bund zur Abgeltung und als Beiträge für Kinder-
erziehungszeiten an die Beklagte gezahlt hat (vgl. §
279 f SGB VI, geändert zum 1. Januar 2002 durch §
177 SGB VI). Die Zuordnung der Kindererzie-
hungszeit in den Schutzbereich der gesetzlichen
Rentenversicherung ist daher bereits aus diesem
Blickwinkel konsequent und systemgerecht. Hinzu
kommt das vom BSG in seiner zurückweisenden
Entscheidung vom 18. Oktober 2005 mit Bezug auf
Art. 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG hervorgehobene Be-
nachteiligungsverbot von Familien, in denen sich
ein Elternteil der Kindererziehung widmet. Im Ver-
hältnis zum befreienden System des Versorgungs-
werks kommt mangels Anrechnung von Kinderer-
ziehungszeiten in diesem System damit die System-
subsidiarität der gesetzlichen Rentenversiche- rung
für Kindererziehungszeiten voll zur Geltung.

[…]

Hinweis der Redaktion:
Die Entscheidung des BSG vom 18.10.2005 ist

abgedruckt mit einer Anmerkung von RAin Susanne
Pötz-Neuburger in Heft 1/2006, S. 40-45.


